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Streitschlichtung im öffentlichen Personennahverkehr

Angebot und Organisation
Für die Fahrgäste ist das Verfahren kostenlos. Finan-
ziert wird die Schlichtungsstelle Nahverkehr zu 70 % 
aus Landesmitteln und zu 30 % durch die im Verein 
Schlichtungsstelle Nahverkehr e.V. organisierten Bahn- 
und Busunternehmen. Dadurch können alle Anträge 
bearbeitet werden, es gibt keine Absage, weil ein Ver-
kehrsunternehmen nicht Mitglied in dem Verein ist. 

Warum gibt es die Schlichtung im
öffentlichen Personennahverkehr?
Die Streitwerte liegen im öffentlichen Personen(nah)
verkehr in der Regel unter 100,--. Das ist ein wesentli-
cher Faktor für die rege Inanspruchnahme des Schlich-
tungsangebotes. Eine gerichtliche Geltendmachung et-
waiger Ansprüche ist in der Regel nicht sinnvoll. Unter 
Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten ist eine Schlichtung 
das optimale Mittel zur Streitbeilegung.
Es geht hier um ein anonymes Massengeschäft in 
einem Marktsegment mit einer hohen Störanfälligkeit 
(dichter Takt, hohe Fahrgastzahlen, oft alte Fahrzeuge 
und alte Strecken-/Schienennetze) und vielen Betrei-
bern. Fehlen beim Umstieg von einem Zug in einen 
Anschlusszug eines anderen Verkehrsunternehmens 
die relevanten Informationen, ist es für den Fahrgast 
schwer, seine Beschwerde zu adressieren.
Vergleichsweise geringe Störungen lösen Domino-
effekte aus. Ein Falschparker auf den Straßenbahn-
schienen kann den Fahrplan mehrerer Linien und 
unterschiedlicher Unternehmen beeinträchtigen. 
Die Verkehrsunternehmen haben nur einen begrenz-
ten Einfl uss auf die Qualität ihrer Leistung, weil die 
Ursachen oft nicht in ihrem Einfl ussbereich liegen. 
Es kann einer Beschwerde nicht so abgeholfen werden, 
wie dies bei Kaufverträgen durch Ersatzlieferung, 
Nachbesserung, Rückabwicklung oder Sachmängel-
gewährleistung möglich ist. Diese Instrumente kommen 
bei einer negativen Erfahrung mit dem Kontroll-
personal, einer falschen Automatenbedienung oder 
Verspätungen nicht in Betracht. Häufi g geht es um 
persönliche Begegnungen, Face-to-Face-Situationen 
beispielsweise bei der Fahrkartenkontrolle oder man-
gelndes Informationsmanagement bei Verspätungen, 
die emotional aufgeladen sind und im Konsens bei-
der Parteien beigelegt werden sollten. 

Die Schlichtungsstelle Nahverkehr (SNV) 
2007 gründeten die Verbraucherzentrale NRW und 
der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 
die erste Verkehrsschlichtungsstelle. Sie wird von 
einem Trägerverein betrieben, der für eine neutrale 
und objektive Streitschlichtung im Nahverkehr ver-
antwortlich zeichnet. 
Die SNV ist von der EU notifi ziert worden. Sie ent-
spricht deren Grundsätzen zur außergerichtlichen Bei-
legung von Verbraucherstreitigkeiten (Empfehlung 
98/257/EG) und ist eine anerkannte Schlichtungsstelle 
nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz.

Melanie.schliebener@verbraucherzentrale.nrw
Tel.: 0211 3809346

Stellung 
nehmen 
Im Stellungnahme-
verfahren sind die 
Parteien gehalten, 
alle für die Beurteilung 
relevanten Aspekte vor-
zutragen. Eine Beweiser-
hebung fi ndet nicht statt. 

4
6 Erklären 

Kommt die Schlichtungsstelle zu dem Ergebnis, 
dass eine Fortsetzung des Verfahrens auch unter 
Einbeziehung einer angemessenen Kulanz keine 
Erfolgsaussicht hat, erläutert sie den Parteien 
die rechtlichen Rahmenbedingungen. 
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Einigen
Stimmen die Parteien 
dem Vorschlag zu, 
schließen sie einen 
Einigungsvertrag. 
Die hohe Quote der 
erfolgreichen Schlich-
tungsverfahren zeugt 
von der Akzeptanz 
des Verfahrens.
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Beschwerdegründe 
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Schlichtungsanträge

Das Schlichtungsverfahren ist erfolgreich, 
wenn Einigungsbereitschaft, Flexibilität bei 
der Akzeptanz einer Lösung, Offenheit und 
auch Geduld, denn es muss einige Zeit in 
das Verfahren investiert werden, vorhanden 
sind. Kommt sie zu dem Ergebnis, dass eine 
Fortsetzung des Verfahrens auch unter Ein-
beziehung einer angemessenen Kulanz keine 
Erfolgsaussicht hat, erläutert sie den Parteien 
die rechtlichen Rahmenbedingungen. 

Vorschlag angenommen

Vorschlag abgelehnt

Verfahrensergebnisse

Einigen
Stimmen die Parteien 
dem Vorschlag zu, 
schließen sie einen 
Einigungsvertrag. 
Die hohe Quote der 
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tungsverfahren zeugt 
von der Akzeptanz 

alle für die Beurteilung 
relevanten Aspekte vor-
zutragen. Eine Beweiser-
hebung fi ndet nicht statt. 

Schlichtung 
beantragen 
Fahrgäste können sich mit einer 
Beschwerde an die Schlichtungsstelle 
wenden, wenn ihr Anliegen beim 
Unternehmen erfolglos geblieben ist. 
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Ärger 
Die Fahrgäste wenden sich mit den unterschied-
lichsten Schlichtungsanträgen an die Schlich-
tungsstelle. Einen hohen Stellenwert erreicht 
die Fahrpreisnacherhebung. Aber auch Erstat-
tungswünsche bei Zugausfällen oder Verspä-
tungen sind für die Fahrgäste Anlass, einen 
Schlichtungsantrag zu stellen. Ebenso gibt es 
Beschwerden über Angestellte der Verkehrsun-
ternehmen. Die Eingänge bei der Schlichtungs-
stelle sind auch geprägt von dem Erleben der 
Berufspendler, die sich über teilweise geringfü-
gige aber gleichwohl häufi ge Störungen ärgern.
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Aufklären 
Die Schlichtungsstelle klärt Sachverhaltslücken 
und die rechtlichen Rahmenbedingungen. 
Vielfach führt diese Aufbereitung dazu, dass die 
Unternehmen dem Schlichtungsantrag abhelfen. 
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Rechtlich 
prüfen 
• Beförderungsvertrag (BGB)
• Strafgesetzbuch (StGB)
• Eisenbahnverkehrsordnung (EVO)
• Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
• Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
• VO über die Allgemeinen Beförderungs-

bedingungen für den Straßenbahn- und 
Obusverkehr sowie den Linienverkehr 
mit Kraftfahrzeugen (BedBefV)

• Beförderungsbedingungen / 
Gemeinschaftstarif der Verkehrsverbünde

• Besondere Beförderungsbedingungen 
• Verkehrsunternehmen
• Tarifbestimmungen 
• Mobilitätsgarantie NRW 

und Fahrgastrechtegesetz

5 des Verfahrens.
von der Akzeptanz 
des Verfahrens.

Interessen 
ausgleichen 
Die Schlichtungsstelle erarbeitet, sofern 
sie die Beschwerde nach ihrer Recher-
che aufgrund der Sach- und Rechtslage 
für ganz oder teilweise begründet hält, 
einen Vorschlag für einen gütlichen Inte-
ressenausgleich, der aber keine binden-
de Wirkung für die Beteiligten hat. 
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